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Zum Weltjahr der Menschen-
rechte 1968
Resolution der Nationalen Schwei-
zerischen UNESCO-Kommission, gefasst
anlässlich der Generalversammlung
vom 1./2. März 1968 in Biel

1.

Die UNESCO erkennt in der Achtung der
Menschenrechte eine wesentliche Voraus-
setzung für die Wahrung von Frieden und
Sicherheit in der Welt. Gemäss ihrer Sat-
zung hat sie den Auftrag, durch Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur die allge-
meine Anerkennung der Menschenrechte
zu sichern.
Als Mitgliedstaat der UNESCO und aus
traditioneller Überzeugung ist auch die
Schweiz dieser Zielsetzung verpflichtet
und bekennt sich ausdrücklich zu den
Menschenrechten.

2.

Die Nationale Schweizerische UNESCO-
Kommission betrachtet es als ihre vor-
nehmste Aufgabe, sich vorbehaltlos für
die Menschenrechte einzusetzen. Sie un-
terstützt jede Anstrengung zur Förderung
und Gewährleistung der Menschenrechte
und zur Achtung menschlicher Würde.
Sie begrüsst den Ausbau der Sicherung
der Menschenrechte im Rahmen der UNO
und der UNESCO. Sie stellt fest, dass
diese durch die beiden von der General-
Versammlung der Vereinten Nationen im
Dezember 1966 beschlossenen Pakte so-
wie durch die Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
des Europarates in Strassburg garantiert
werden und dass die Verwirklichung des
Rechts auf Bildung Gegenstand der Kon-

vention der UNESCO vom Dezember 1960
über den Kampf gegen Diskriminierung im
Erziehungswesen ist.

In diesem Jahr, das zum «Weltjahr der
Menschenrechte 1968» proklamiert wurde,
wird sie ihre Anstrengungen noch ver-
stärken, um unser Volk über die Men-
schenrechte zu informieren und dafür zu
gewinnen, dass diese Rechte auch in der
Schweiz ausnahmslos und vollständig ge-
währleistet werden. Sie ist gewillt, mit al-
len Organisationen, welche diese gleichen
Ziele verfolgen, zusammenzuarbeiten und
deren Aktionen zu koordinieren. Sie zählt
auch auf die Jugend, die dazu aufgerufen
ist, die Verantwortung für die Menschen-
rechte in der Welt von morgen zu tragen.
Die Kommission dankt Lehrerschaft, Pres-
se, Radio und Fernsehen für jeden Bei-
trag, der in der Schweiz das Gespräch
über die Menschenrechte anregt und ver-
tieft und praktische Anleitungen zu ihrer
Verwirklichung vermittelt.

3.

Menschenrechte und Menschenwürde sind
nur dort wirklich gewährleistet, wo sie,
ohne Ansehen von Rasse, Glauben, Na-
tionalität, Geschlecht und sozialer Stel-
lung, für alle in gleichem Masse gelten
und wo sie von jedem Einzelnen gegen-
über jedem Versuch ihrer Missachtung
und selbst gegenüber Behörden und Ver-
waltung durchgesetzt werden können.

4.

Die Verfassungen und Gesetze der Eidge-
nossenschaft und der Kantone garantie-
ren seit langem in weitem Ausmass die-
sen wirksamen Schutz der menschlichen
Grundrechte und Freiheiten.
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5.

Das Schweizer Volk darf aber nicht über-
sehen, dass es auch Ausnahmen gibt, die
umso schwerer wiegen, als sie in schrof-
fem Widerspruch zu seinem traditionellen
Bekenntnis zur Würde und zu den unan-
tastbaren Freiheiten des Menschen ste-
hen. Es gibt in der Schweiz Bestimmun-
gen, die mit dem Grundsatz der Rechts-
gleichheii und persönlichen Freiheit nicht
im Einklang stehen. So geniesst auf ver-
schiedenen Gebieten die Frau nicht die
gleichen Rechte wie der Mann. Die kon-
fessionellen Ausnahmeartikel gehören
ebenfalls zu diesen Beispielen.

6.

Die Nationale Schweizerische UNESCO-
Kommission stellt mit Befriedigung fest,
dass Bundesrat und Bundesversammlung
willens sind, solche Mängel zu beheben.
Sie hofft, dass diese Bemühungen ener-
gisch weitergetrieben werden. Sie erwar-
tet, dass bei kommenden Revisionen von
Verfassung und Gesetz die Menschen-
rechte ohne Einschränkung und aälge-
meinverbindlich verankert werden. Sie
fordert alle zuständigen Vereinigungen
und alle Mitbürger auf, diese Absichten
zu unterstützen. Sie appelliert ebenfalls
an die Kantone, allfällige Versetzungen
der Prinzipien der Menschenrechte auszu-
merzen, soweit sie dazu zuständig sind.

Die Nationale Schweizerische UNESCO-
Kommission hält es für unerlässlich, dass
in diesem Weltjahr der Menschenrechte
1968 innerhalb unseres Landes konkrete
Schritte unternommen werden, die uns
den Zielen der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte vom 10. Dezember
1948 wesentlich näherbringen, und die

uns gestatten, die Menschenrechtskon-
vention des Europarats zu unterzeich-
nen.

An der Informationstagung der Schweizeri-
sehen Nationalen UNESCO-Kommission am
12. März in Biel für Vertreter der NGO wurde
diese Resolution gutgeheissen und ebenfalls
zu der ihrigen erklärt. In seiner Begrüssungs-
anspräche erklärte Dr. Ernst Boerlin, die Men-
schenrechtserklärung beruhe auf der Men-
schenwürde und sei für alle Menschen die-
selbe — für den Bundesrat wie für den Gast-
arbeiter. Doch habe niemand den Schutz sei-
ner Menschenwürde so nötig wie derjenige,
der im Elend lebe und nichts anderes besitze
als seine Menschenwürde. Für den Schutz der
Menschenwürde brauche es mehr als Para-
graphen, Erklärungen und Konventionen; es
brauche etwas, das in der Französischen Re-
volution als «Brüderlichkeit» erkämpft und vom
Christentum als «Nächstenliebe» bezeichnet
worden sei.

Für die Erledigung der laufenden
Sekretariatsarbeiten unseres Vereins
suchen wir eine

Sekretärin
die bereit wäre, diese Aufgabe nach
der Generalversammlung zu überneh-
men.

Interessentinnen werden gebeten, sich
bei der amtierenden Sekretärin, Fräu-
lein Busslinger, zu melden.
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